
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
FAMILIENHAFTE MITARBEIT 
In der Vergangenheit hat die Be-
triebsprüfung (BP) des Öfteren 
Dienstverhältnisse bei „familien-
hafter Mitarbeit“ steuerlich nicht 
anerkannt und hat andererseits 
die gemeinsame Prüfung der 
lohnabhängigen Abgaben 
(GPLA) im Betrieb mithelfende 
Angehörige in die Pflichtversi-
cherung einbezogen. Ab Mitte 
2016 soll es Erleichterungen für 
die „familienhafte Mitarbeit“ ge-
ben. 
 EhepartnerInnen, Eingetra-
gene PartnerInnen, Lebensge-
fährtInnen stehen i. R. in keinem 
Dienstverhältnis. 
 Kinder in Schul-, Berufsaus-
bildung oder Studium sind i. R. 
nicht pflichtversichert. Wenn 
diese jedoch regelmäßig und 
unentgeltlich mitarbeiten, ist 
Vorsicht geboten, insbesonders 
wenn diese älter als 17. Jahre 
sind und sonst keiner Vollversi-
cherung unterliegen.  
 Ähnliches gilt für die kurzfris-
tige Mitarbeit von Eltern, Groß-
eltern, Geschwistern. 
 Sonstige Verwandte 
(Schwiegerkinder, SchwägerIn-
nen, Nichten/Neffen) sind i.R. 
versicherungspflichtig. Nicht je-
doch bei schriftlich vereinbarter 
kurzfristiger unentgeltlicher Mit-
arbeit.  
GUTER RAT: Schriftliche Ver-
einbarung der Unentgeltlichkeit 
und Kurzfristigkeit; Freie Mahl-
zeiten, Aufwandsentschädigun-
gen, geringfügige Zuwendun-
gen bzw. „Taschengeld“ der Kin-
der, stellen kein Entgelt dar; 
Achtung bei Gesellschaften 
(OG, KG, GesbR)! 
 
 
 

 


